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§ 1 Name, Sitz und Zweck

1. Der Verein führt den Namen „Gemeinschaft Oldesloer Kaufteute e.V." und hat seinen
Sitz in Bad Oldesloe; er ist in das Vereinsregister eingetragen. Gerichtsstand ist Bad
Oldesloe.

2. Zweck der Gemeinschaft ist:
a) die regionalen Interessen und Belange der Mitglieder wahrzunehmen und zu

fördern,
b) gemeinsame Werbeaktionen durchzuführen,
c) die Interessen der Gemeinschaft bei der kommunalen Verwaltung sowie gegenüber

der Öffentlichkeit zu vertreten.

3. Alle Belange der Gemeinschaft sind parteipolitisch neutral wahrzunehmen.

§2 Mitgliedschaft

1. Mitglieder des Vereins können Handels-, Handwerks- und Industriebetriebe sowie sich
den Zwecken des Vereins verbunden fühlende Personen werden, deren Betriebs- bzw.
Wohnsitz in Bad Oldesloe liegt.

2. Der Antrag auf Aufnahme ist in schriftlicher Form an den Vorstand zu richten, der über
die Aufnahme entscheidet.

3. Die Mitgliedschaft endet:
a) durch schriftliche Erklärung zum Ende eines Quartals unter Einhaltung einer Kündi-

gungsfrist von 3 Monaten oder bei Geschäftsaufgabe durch schriftliche Erklärung 
zum Ende des Quartals für das bereits der Beitrag entrichtet wurde unter Einhaltung 

b) durch Wegfall der für den Eintritt bestimmenden Voraussetzungen,
c) mit dem Tode; bei Geschäftsübergabe entscheidet der Vorstand über die

Fortführung der Mitgliedschaft,
d) durch Ausschluß; der Vorstand kann ein Mitglied aus wichtigem Grund

ausschließen, z.B. wegen unehrenhaften Verhaltens, grober Verletzung der
Satzung, Nichtzahlung der Kostenumlage trotz Mahnung, Nichtbefolgung der
Beschlüsse der Gemeinschaft.

Der Ausschluß hat schriftlich zu erfolgen. Hiergegen kann binnen einer Frist von vier
Wochen Einspruch erhoben werden; sodann entscheidet der Vorstand einschließlich
der Obleute mit 2/3 Mehrheit endgültig.

einer Frist von mindestens einer Woche. Bereits gezahlte Beiträge werden nicht 
zurück erstattet.



Satzung

Gemeinschaft Oldesloer Kaufleute e.V.

Seite 2 von 5

4. Die Mitglieder haben bei ihrem Ausscheiden keinerlei Ansprüche an das Vermögen des
Vereins. Dies gilt auch bei Auflösung oder Aufhebung der Gemeinschaft oder bei einer
Änderung oder einem Wegfall seines bisherigen Zweckes.

5. Die Mitglieder sind berechtigt:

a) den Rat und die Unterstützung der Gemeinschaft in Anspruch zu nehmen,

b) an allen Versammlungen teilzunehmen,

c) Anträge für die Mitgliederversammlung einzureichen

6. Den Mitgliedern obliegt:

a) die Belange der Gemeinschaft wahrzunehmen und zu fördern,

b) die Gemeinschaft bei der Durchführung ihrer Aufgaben zu unterstützen,

c) den Bestimmungen der Satzung und den Beschlüssen der Mitgliederversammlung
nachzukommen.

d) alle Werbeveranstaltungen in Bad Oldesloe rechtzeitig dem Vorstand mitzuteilen,
soweit sie über den Rahmen eines Betriebes hinausgehen,

e) dem Vorstand jede Änderung der Mitgliedschaft (z. B. Wechsel des Inhabers)
unverzüglich mitzuteilen.

§ 3 Finanzielle Beteiligung der Mitglieder

1. Laufende Beiträge werden von den Mitgliedern nicht erhoben.

2. Die Mitglieder sind verpflichtet, sich an den Kosten für die Durchführung der in § 1 Ziff.
2 der Satzung bestimmten Aufgaben der Gemeinschaft zu beteiligen.

3. Die Höhe des Gesamtfinanzierungsbedarfs wird jährlich von der
Mitgliederversammlung für das nächste Geschäftsjahr bestimmt.

Die Höhe der Kostenumlage für das einzelne Mitglied bestimmt der Vorstand. Dabei
kann die Höhe für einzelne Gruppen von Mitgliedern verschieden bestimmt werden. -3-

4. Der Vorstand hat sich bei seiner Arbeit nach dem von der Mitgliederversammlung
beschlossenen Finanzierungsbedarf zu richten. Es bedarf eines neuen Beschlusses
der Mitgliederversammlung, wenn das Finanzierungsvolumen den von der
Mitgliederversammlung beschlossenen Finanzierungsbedarf um mehr als 10 v. H.
Übersteigt.
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§ 4 Organe

Die Organe des Vereins sind:

a) die Mitgliederversammlung,

b) der Vorstand

§ 5 Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung wird jährlich zumindestens einmal vom Vorstand schriftlich
mit Vorlage der Tagesordnung einberufen (ordentliche Hauptversammlung). Die
Einladung hat mit einer Frist von mindestens einer Woche zu erfolgen.

2. Sie ist beschlußfähig, wenn mindestens 10 % der Mitglieder anwesend sind. Ist sie
nicht beschlußfähig, so kann durch den Vorstand eine weitere Mitgliederversammlung
einberufen werden, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder
beschlußfähig ist. Die MV beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Jedes Mitglied
hat nur eine Stimme, eine Übertagung des Stimmrechtes ist nicht möglich. Bei einer
Stimmengleichheit wird erneut beraten und abgestimmt; bei erneuter Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme ^ des Vorsitzenden.

3. Der Mitgliederversammlung obliegen folgende Aufgaben:

a) die Entgegennahme der vom Vorstand vorzulegenden Jahresabrechnung
einschließlich des Prüfberichtes, des für das nächste Geschäftsjahr erstellten
Finanzierungsbedarfsplanes sowie die Erteilung der Entlastung für den Vorstand,

b) die Wahl des Vorsitzenden und der Vorstandsmitglieder,

c) die Bestellung von zwei Kassenprüfern,

d) Beschlußfassung über Satzungsänderungen,

e) Beschußfassung über den Finanzierungsplan

4. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind durch eine Niederschrift
aufzuzeichnen, die vom Vorsitzenden und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist.
Diese ist der Mitglieder Versammlung vor der erneuten Einberufung zur Kenntnis zu
bringen.

Nach Bedarf können weitere Mitgliederversammlungen einberufen werden, wenn:

a) 10 % der Mitglieder diese schriftlich unter Angabe der Anträge und der Gründe
beantragen,

b) wenn der Vereinsvorstand dies für erforderlich erachtet.
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Die Mitgliederversammlung kann die Stadt in Sektionen aufteilen, für die jeweils ein
Obmann gewählt wird. Dieser hat alle Maßnahmen in seinem Bezirk zu koordinieren,
Einzelaktionen einer Sektion mit dem Vorstand und den Mitgliedern abzusprechen und
Bindeglied zwischen dem Vorstand und den Mitgliedern seiner Sektion darzustellen.

§6 Vorstand

1. Der geschäftsführende Vorstand besteht aus 2 gleichberechtigten Vorsitzenden,
dem stellv. Vorsitzenden, dem Kassenwart und dem Schriftführer. Der
Gesamtvorstand setzt sich aus dem geschäftsführenden Vorstand und den
jeweiligen Fach- bereichsleitern als Beisitzern zusammen. Er sollte aus nicht mehr
als 9 Personen bestehen und möglichst eine ungerade Personenzahldarstellen. Der
Vorstand wählt aus seinem Kreis, wer Schriftführer, Kassenwart und stellv.
Vorsitzender sein soll. Diese Ämter können gleichzeitig ausgeübt werden.

2. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch 2 Mitglieder des geschäfts-
führenden Vorstandes vertreten. Ein Mitglied muss einer der beidenVorsitzenden
sein.

Die Wahl des Vorstandes erfolgt auf 2 Jahre. Bei der Erstwahl wird die Amtsdauer
per Los für den halben Vorstand auf ein Jahr festgelegt.

3. Die Tätigkeit des Vorstandes ist ehrenamtlich.

4. Der Vorstand ist zur Beschlußfassung berufen, soweit nicht die Mitglieder-
versammlung zuständig ist.

5. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimmenmehrheit innerhalb der Konstellation
Vorsitzender und stellv. Vorsitzender.

6. Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend
sind. Er beschließt mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

7. Der geschäftsführende Vorstand führt die laufenden Geschäfte und regelt die
Aufgabenverteilung in eigener Zuständigkeit.

8. Der Vorstand kann zur Durchführung besonderer Aufgaben Ausschüsse einsetzen,
deren Mitglieder bis zur Erledigung ihrer Aufgaben bzw. bis zu einer
Ausschußänderung oder Auflösung im Amt bleiben.

9. Bei Streitigkeiten der Mitglieder untereinander kann zur Abwendung von Anzeigen
und Rechtsstreiten ein Schlichtungsausschuß gebildet werden, dessen Bildung
jedes Mitglied verlangen kann; der Vorstand beruft dazu je ein von den Beteiligten
vorgeschlagenes Mitglied und einen Vorsitzenden, der nicht dem Vorstand angehört.
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§ 7 Geschäftsjahr

1. Das Geschäftsjahr läuft vom 01. Januar bis zum 31. Dezember jeden Jahres.

2. Abweichend hiervon ist das Geschäftsjahr 1985/86 ein Rumpfjahr, das mit dem 31.
Dezember 1985 abläuft.

§ 8 Änderung der Satzung, Auflösung

1. Zu Beschlüssen über eine Änderung der Satzung und eine Änderung des
Vereinszweckes ist die Zustimmung der Mehrheit von 3/4 aller zur
Mitgliederversammlung erschienenen Mitglieder erforderlich.

Auf satzungsändernde Beschlüsse muß in der Einladung zur Mitgliederversammlung
gesondert hingewiesen werden.

2. Über die Auflösung des Vereins beschließt eine eigens zu diesem Zweck einberufene
außerordentliche Mitgliederwersammlung. Für die Beschlußfassung ist die
Anwesenheit von einem Fünftel der Vereinsmitglieder erforderlich und bedarf der
Zustimmung von drei Vierteln der anwesenden Mitglieder.

3. Bei Beschlußunfähigkeit kann der Vorstand eine neue Versammlung mit der gleichen
Tagesordnung einberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder
beschlußfähig ist.

4. Im Falle der Auflösung erfolgt die Liquidation des Gemeinschaftvermögens durch den
Vorstand, sofern nicht die Auflösungsversammlung andere Liquidatoren wählt. Etwa
vorhandenes Vereinsvermögen ist bei der Auflösung wohltätigen Zwecken zuzuführen.

Die Änderung der Satzung wurde von der Mitgliederversammlung am 17. März 2009
genehmigt und tritt sofort in Kraft.


